
Verträge Uber Freundschaft...

Presse, des Rundfunks, des Film
wesens und des Fernsehens, des 
Gesundheitswesens, des Umwelt
schutzes, des Tourismus, der Kör
perkultur und des Sports werden 
die Verbindungen entwickelt, um 
auch so zur Annäherung der Völ
ker beizutragen. In Übereinstim
mung mit der Schlußakte der 
—► Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa, Helsinki 
1975, verpflichten sich die Ver
tragspartner, zur Verwirklichung 
der Prinzipien der —» friedlichen Ko
existenz in den Beziehungen zwi
schen Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung und zur Be
wahrung und zum Ausbau des Ent
spannungsprozesses (—> Entspan
nungspolitik') beizutragen und da
nach zu streben, den Krieg endgül
tig aus dem Leben der Völker zu 
verbannen. Sie treten konsequent 
für die Einstellung des Wettrüstens 
und für die allgemeine und voll
ständige —* Abrüstung ein. Überein
stimmend betrachten die Unter
zeichner die Unverletzlichkeit der 
Staatsgrenzen als wichtigste Vor
aussetzung für die Gewährleistung 
der —» europäischen Sicherheit. Sie 
sind entschlossen, gemeinsam und 
im Bündnis des Warschauer Vertra
ges sowie in Übereinstimmung mit 
seinen Grundsätzen und Zielen die 
Unantastbarkeit der Grenzen der 
Teilnehmerstaaten dieses Vertra
ges, einschließlich der Grenzen 
zwischen der DDR und der BRD, 
zu gewährleisten. Sie werden jegli
chen Erscheinungen des Revan
chismus und Militarismus entge
genwirken und die strikte Einhal
tung der mit dem Ziel der Festi
gung der europäischen Sicherheit 
abgeschlossenen Verträge anstre
ben. In Übereinstimmung mit dem 
—* Vierseitigen Abkommen werden 
sie ihre Verbindungen zu Berlin 
(West) ausgehend davon unterhal
ten und entwickeln, daß Berlin 
(West) kein Bestandteil der BRD 
ist und auch weiterhin nicht von 
ihr regiert wird. Im Falle eines be-
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waffneten Überfalls irgendeines 
Staates oder irgendeiner Staaten
gruppe auf eine der vertragschlie
ßenden Seiten werden die anderen 
Vertragspartner dies als einen An
griff auf sich selbst betrachten und 
unverzüglich jeglichen Beistand, 
einschließlich militärischem, lei
sten und in Ausübung des Rechts 
auf individuelle und kollektive 
Selbstverteidigung entsprechend 
Art. 51 der Charta der Vereinten 
Nationen den betreffenden Ver
tragspartner mit allen zur Verfü
gung stehenden Mitteln unterstüt
zen. Die Vertragspartner treten für 
die vollständige Beseitigung des 
Kolonialismus ein und unterstüt
zen die von kolonialer Unterdrük- 
kung befreiten Staaten bei der Stär
kung ihrer Souveränität und natio
nalen Unabhängigkeit. In allen 
wichtigen internationalen Fragen 
werden sie einander informieren, 
sich konsultieren und gemeinsam 
und abgestimmt handeln (—» außen
politische Koordinierung). Die V. stär
ken die internationale Position der 
DDR. Das verbindende Zielele
ment aller V. ist die völkerrechtlich 
verankerte gemeinsame strategi
sche Orientierung', die materiellen 
und geistigen Potenzen der Staaten 
und Völker immer effektiver für 
die Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft zu nut
zen und zu vereinen. Damit sind 
sie zugleich von entscheidender 
Bedeutung für die Wirksamkeit des 
gemeinsamen Kampfes um Frieden 
und Sicherheit. Zum einen bieten 
sie die internationale Gewähr für 
jeden Vertragspartner, diesen 
Kampf von gesicherten Positionen 
aus führen zu können. Zum ande
ren verbindet sich mit dem ge
meinsam vereinbarten strategi
schen Kurs gleichermaßen eine 
Stärkung der Potenzen der soziali
stischen Gemeinschaft als Haupt
friedenskraft und ihrer materiellen 
Voraussetzungen für eine wirk
same Politik zur Gewährleistung 
von friedlichen Entwicklungsbe-


